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 Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung 
(Spielplatzpaten) 
 
Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die dem Originalprotokoll im Original beigefügte 5. Änderung der 
Aufwandsentschädigungssatzung wird beschlossen. 
 
 
Begründung: 
 
In der Sitzung des Schul-, Jugend- und Sozialausschusses am 06.05.04 wurde die 
Kostensituation der Spielplätze und hier im Einzelnen der Aufwandsvergleich 
- Pflege der Kinderspielplätze durch Paten und den Baubetriebshof - vorgestellt. 
 
Aufwandsvergleich: 
Der Aufwandsvergleich hat ergeben, dass der Pflegeaufwand durch den 
Baubetriebshof mit 0,80 Euro/m² im Gesamtvergleich zu 1,17 Euro m² durch 
Spielplatzpaten (siehe Anlage 1 zur SV Nr.01/0535) günstiger ist. 
 
Im Einzelvergleich der Spielplätze nach Größen ist aber festzustellen, dass bei ver-
gleichbaren Spielplätzen - die Spielplatzpaten bis zu einer Spielplatzgröße von 1000 
m² günstiger sind als der Baubetriebshof (siehe Anlage 2 zur SV Nr.01/0535). 
 
Bei Spielplätzen ab einer Größe von 1000 m² bis 2000 m² arbeitet der 
Baubetriebshof betriebswirtschaftlich gesehen günstiger, da z. B. Großflächenmäher 
eingesetzt werden können. Ebenso bei Spielplätzen über 2000 m². 
 
Weitere Vorgehensweise: 
Damit - mit Blick auf den Kostenvergleich - auch weiterhin Spielplatzpaten für Spiel-



 

plätze ab einer Größe von 1000 m² bis 2000 m² Größe zur Pflege und Kontrolle 
eingesetzt werden können - wird grundsätzlich eine Reduzierung der 
Aufwandsentschädigung von 15 % vorgeschlagen.  
 
Vorgespräche haben gezeigt, dass im Kreis der Spielplatzpaten diese Veränderung 
akzeptiert werden kann.  
 
Bei Spielplätzen ab einer Größe von 2000 m² sollte nur noch der Baubetriebshof 
eingesetzt werden. 
 
Bei Spielplätzen, die kleiner sind als 1000 m² und die durch Paten betreut werden,  
wird die Höhe des Aufwands entsprechend angepasst. 
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